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SERIE: Tipps und Informationen für Gewässeranlieger, Teil 1 

Idyllisches Plätschern, Fische, Vögel und frische grüne Weiden- und Erlenzweige  ein naturnaher Bach bie-

tet Entspannung und Erholungsmöglichkeiten. Wer ein Grundstück an einem Bach hat, kann sich glücklich 

schätzen: Gewässeranlieger haben ein Stück Natur und Erholung vor der Haustür - damit aber auch die Ver-

pflichtung, dies zum eigenen und zum Nutzen der Allgemeinheit zu erhalten.  

Bäche und Flüsse sind die Lebensadern in unserer Landschaft, Heimat für faszinierende und häufig be-

drohte Tiere und Pflanzen. Helfen Sie mit, dass wir diese Perlen der Natur für unsere Nachkommen erhalten 

und schützten können. Dieses Faltblatt zeigt, was Sie für Ihr Gewässer und die Natur tun können - ganz im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung - und erläutert Ihnen Ihre Rechte und Pflichten am Gewässer. 

Rechtlicher Rahmen und Eigentumsverhältnisse 

Eigentümer der Bäche und Flüsse sind das Land, die Städte und Gemeinden oder die Eigentümer der Ufer-

grundstücke. Die in der Regel für die Unterhaltung der kleinen Gewässer zuständigen Kommunen (Gewäs-

ser III. Ordnung) haben darauf zu achten, dass in Ortslagen keine Gegenstände den schadlosen Wasserab-

fluss behindern. Bei ausgewählten größeren Gewässern (Gewässer II. Ordnung, im Anhang der Landeswas-

sergesetze) sind die Landkreise oder die jeweiligen Länder unterhaltungspflichtig oder beteiligen sich an den 

Unterhaltungskosten. Die Unterhaltungspflichtigen führen deshalb, soweit erforderlich, die Unterhaltungs-

maßnahmen wie z. B. die Gehölzpflege durch. Diese Maßnahmen müssen von Gewässeranliegern und Ei-

gentümern geduldet werden. 

Ansprechpartner und 

weitere Informationen  

Genehmigungen wie z. 

B. für Wasserent-

nahme mit Pumpen, 

Errichtung baulicher 

Anlagen (z. B. Hütten, 

Treppen u. ä.) in und 

am Gewässer, Gewäs-

serumgestaltungen 

(Ufersicherung), Abla-

gerungen am Gewäs-

ser) erhalten Sie für die 

meisten Fälle bei der 

Unteren Wasserbe-

hörde (i. d. R. Land-

kreise, kreisfreie 

Städte). 

Weitere Informationen zum Thema Fließgewässer und Gewässerunterhaltung finden Sie bei den Um-

weltministerien der Länder Hessen (https://umweltministerium.hessen.de//), Rheinland-Pfalz 

(https://mkuem.rlp.de/de/themen/wasser/) und Saarland (www.saarland.de/ministerium_umwelt_verbrau-

cherschutz.htm) sowie der Gemeinnützigen Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschafts-

entwicklung (GFG) mbH (www.gfg-fortbildung.de), die sich im Auftrag der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz 

und Saarland u. a. um die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unterhaltungs-

pflichtigen Städten, Gemeinden, Kreisen, Verbänden sowie von Bachpaten und ehrenamtlichen Naturschutz-

verbänden zum Thema naturnahe Pflege und Entwicklung von Gewässern kümmert. 
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